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Landeshauptstadt  Magdeburg 
-  Der  Oberbürgermeister  - 
Tiefbauamt  -  Strafenverkehrsbehôrde 
An  der  Steinkuhle  6 
39128  Magdeburg 

5000 

█

1.  Verkehrsbeschränkung(en) 

teilweise  Sperrung  des  Verkehrs  X 

halbseitige  Sperrung  des  Verkehrs 

Gesamtsperrung  des  Verkehrs 

Ort,Datum 

Magdeburg,  06.07.2022 
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Vollzug  der  Stra&enverkehrsordnung  (StVO) 

Anordnung  (88  44/45  StVO) 
Zum  Antrag  vom 

22.06.2022 

Verkehrssicherung(en) 
Sicherungsmaßnahmen 
entlang  der  Straße 

X  Sicherungsmaßnahmen 
entlang  des  Gehweges 

teilweise  Sperrung  Gehweg  . 
Sperrung  des  Fußgängerverkehrs 
im  Gehwegbereich 
Sperrung  Fahrradverkehr 

    

Sperrung  für  Fahrzeuge  über  t  Gesamtgewicht  m  Breite  m  Höhe 

Ort/Straße  der  Sperrung  Magdeburg,  Hellestraße,  G 

Ortslage  von  Carl-Miller-Straße  bis  Nr.  2 

Dauer  der  Sperrung  vom  11.07.2022  Uhr  bis  29.07.2022  Uhr 
Grund  der  Sperrung  Elt-HA 

2.  Die  Kennzeichnung  Beschilderungsplan (_  )  :  a  Datum 
Verkehrsführung,  -innerorts-  Regelplan-Nr.  B  IV/1,  B  I/1  Datum  06.07.2022 
Verkehrsregelung  -außerorts-  Regelplan-Nr.  Datum 
geschieht  nach  Datum Verkehrssicherungseinrichtung  

  
  

3.  Der  Verkehr  wird 
umgeleitet 
Anliegerverkehr  frei  bis 

  

4.  Weitere  Maßnahmen, 
zur  Sicherung  des 
Verkehrs 

Verantwortlicher 
Bauleiter/Telefon 

-  Gewährleistung  des  FuRgänger-  und  ggf.  des  Radfahrerverkehrs 
-  VZ  283  (-10  und  -20)  mit  Zusatzzeichen  /  Datum:  ab  /  am  ...  Aufstellung  mindestens  4  Tage 
vor  In-Kraft-Treten  der  Anordnung  bzw.  Aufnahme  der Arbeiten 
-  nach  Festlegung  des  konkreten  Ausführungstermins  und  mind.  3  Tage  vor  Aufnahme 
der  Arbeiten  ist  die  SVB  schrift!.  (unter  Angabe  der  Reg.Nr.  der  Anordnung)  und  ggf. 
bei  Vollsperrung  die  Feuerwehr  zu  informieren  !! 
-allseitige  Absicherung  mit  Absperrschranken,  kein  Warnband  ! 
-  Gewährleistung  der  Hauseingänge  und  Grundstückszufahrten 

5.  Diese  Anordnung  wird  mit  der  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  und  Verkehrseinrichtungen  wirksam  und  endet  mit  deren  Beseitigung, 
spätestens  zum  0.g.  Zeitpunkt. 

Die  StraRenbaubehärde  behält  sich  die  Anbringung  und  Unterhaltung  der  Verkehrszeichen  selbst  vor. 
6.  Die  zusätzlichen  Anordnungen  u.  Auflagen  auf  der  Rückseite  bzw.  Folgeseite  sind,soweit  diese  zutreffen,zu  beachten. 
7.  Der  Antragsteller  hat  die  Kosten  des  Verfahrens  zu  tragen. 
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Anlagen:  Verteiler:  Antragsteller 
███ ███ Beschilderungsplan  Feb  x ███████ █ Vkz-Plan  Sonstige  Anlagen:  37,21  Feuerwehr 

Einsatzleitung 
███ ██████ Regelplan 

██ ███ X  Kostenrechnung 
███ █ ██████████████ Zahlkarte 
█


